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(2) Die Studentenwerke erbringen ihre Leistungen grund
sätzlich nur gegenüber den Personen, die in den Hochschulen 
auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik für 
ein Studium eingeschrieben sind, sofern die Hochschulen 
einem Studentenwerk angehören.

(3) Als Studium gelten hierbei nur das Vollzeitstudium in 
Studiengängen, die mit einer Hochschul- oder Staatsprüfung 
abgeschlossen werden und das Aufbaustudium, das zu For
schungszwecken oder zur berufsbezogenen Spezialisierung 
nach Abschluß eines solchen Studienganges durchgeführt wird. 
Der für Bildung und Wissenschaft zuständige Minister kann 
durch Rechtsvorschriften bestimmen, unter welchen Voraus
setzungen und in welchem Umfang die Leistungen auch ge
genüber Teilnehmern eines Fernstudiums oder eines Studiums 
im Rahmen der beruflichen Weiterbildung erbracht werden 
dürfen.

§4

Aufgaben

(1) Die Studentenwerke erbringen für die Studierenden 
Dienstleistungen auf wirtschaftlichem, sozialem, gesundheit
lichem und kulturellem Gebiet, insbesondere durch:

1. die Errichtung und Bewirtschaftung von Verpflegungsein
richtungen,

2. die Errichtung und Bewirtschaftung von Einrichtungen 
für das studentische Wohnen,

3. die Gesundheitsvorsorge und, soweit nicht zentrale Vor
schriften bestehen, die Durchführung (Bereitstellung) 
einer Kranken- und Unfallversicherung,

4 .  die Unterhaltung von Kinderkrippen und Kindergärten,
5. die psychologische Studienberatung,

(2) Den Studentenwerken obliegt die Durchführung der 
staatlichen Ausbildungsförderung und die Gewährung von 
Beihilfen und Darlehen an Studierende der Hochschulen.

(3) Der für Bildung und Wissenschaft zuständige Minister 
wird ermächtigt, den Studentenwerken weitere Dienstlei
stungsaufgaben für Studierende auf wirtschaftlichem, sozia
lem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet als Auftrags
angelegenheiten zu übertragen, soweit die Finanzierung ge
sichert ist.

( 4 )  Die Studentenwerke sollen ihren Beschäftigten und den 
Beschäftigten der Hochschulen, die in die Zuständigkeit des 
Studentenwerkes einbezogen sind, die Benutzung ihrer Ein
richtungen gegen Entgelt gestatten, soweit die Erfüllung der 
Aufgabe nach Absatz 1 nicht beeinträchtigt wird. Anderen 
Personen kann die Benutzung gestattet werden. Das Nähere 
regelt die Satzung.

§5

Organe

(1) Organe der Studentenwerke sind Verwaltungsrat, Vor
stand und Geschäftsführer.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vorstan
des sind ehrenamtlich tätig.

(3) Aufgaben, Zusammensetzung, Bildung und Amtsdauer 
der Organe regelt die Satzung, die der Genehmigung des zu
ständigen Ministers bedarf. Dieser erläßt auch die erste vor
läufige Satzung.

§ 6

Geschäftsführer

(1) Der Geschäftsführer führt die Geschäfte der Verwal
tung. Er bereitet die Beschlüsse des Vorstandes vor und führt 
sie aus. Der Geschäftsführer ist dem Träger des Studenten
werkes für die Erfüllung der Aufgaben verantwortlich, die 
dem Studentenwerk nach § 4  übertragen werden.

(2) Der Geschäftsführer vertritt das Studentenwerk gericht
lich und rechtsgeschäftlich. Seine Vertretung im Verhinde
rungsfall regelt die Satzung.

(3) Der Geschäftsführer ist der Dienstvorgesetzte des Perso
nals des Studentenwerkes.

(4) Der Geschäftsführer ist an Beschlüsse des Verwaltungs
rates und des Vorstandes gebunden. Hält er einen Beschluß 
dieser Organe für rechtswidrig, so hat er dieses gegenüber 
dem betreffenden Organ binnen zwei Wochen schriftlich unter 
Angabe von Gründen zu beanstanden und auf Abhilfe zu 
dringen. Wird der Beanstandung nicht abgeholfen, berichtet 
der Geschäftsführer dem für Bildung und Wissenschaft zu
ständigen Minister. Bis zu dessen endgültiger Entscheidung 
hat die Beanstandung aufschiebende Wirkung.

(5) Auf Verlangen des Geschäftsführers sind der Verwal
tungsrat und der Vorstand kurzfristig einzuberufen. Der Ge
schäftsführer kann in dringenden, unaufschiebbaren Angele
genheiten, die in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates oder 
des Vorstandes fallen, die erforderlichen Maßnahmen treffen. 
Er hat hierüber das zuständige Organ unverzüglich zu unter
richten. Die vorläufigen Maßnahmen treten außer Kraft, so
weit das zuständige Organ die ihm obliegenden Maßnahmen 
getroffen hat und soweit nicht schon Rechte anderer durch 
die Ausführung der Maßnahme entstanden sind.

(6) Der Geschäftsführer muß über eine mehrjährige ein
schlägige Berufserfahrung und soll über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium verfügen. Seine Wahl und Abberufung be
darf der Zustimmung des für Bildung und Wissenschaft zu
ständigen Ministers. Soll sie versagt werden, so sind die 
Gründe dem Verwaltungsrat mitzuteilen.

§ 7
Wirtschaftsführung

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
Studentenwerke bestimmen sich nach kaufmännischen Grund
sätzen. Die Studentenwerke haben ihre Einrichtungen so zu 
führen, daß sie nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
unter Gewinnverzicht ausschließlich und unmittelbar gemein
nützigen Zwecken im Sinne des Steuergesetzes dienen.

(2) Die Studentenwerke stellen jährlich vor Beginn eines 
Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus
1. Erfolgsrechnung,
2. Stellenplanübersicht,
3. Investitionsplan,
4. Finanzplan, 

auf.
Der Wirtschaftsplan bedarf der Zustimmung der Aufsichts
behörde. Er bildet die Grundlage für die Wirtschaftsführung.

(3) Der Jahresabschluß (Bilanz sowie Gewinn- und Ver
lustrechnung und der Geschäftsbericht) wird von einem 
öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer, den der Vorstand aus
wählt, geprüft. Je eine Ausfertigung des Wirtschaftsprüfungs
berichtes ist dem für Bildung und Wissenschaft zuständigen 
Minister sowie dem jeweils zuständigen Rechnungshof zuzu
leiten.

(4) Der Jahresabschluß ist in den Hochschulen im Zustän
digkeitsbereich des Studentenwerkes zu veröffentlichen.

§ 8

Finanzierung

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen den Studenten
werken folgende Einnahmen zur Verfügung:

1. Einnahmen aus Wirtschaftsbetrieben, Wohnheimen und 
sonstigen Dienstleistungen,

2. staatliche Zuschüsse und sonstige staatliche Zuwendun
gen,

3" Beiträge der Studierenden,
4. Zuwendungen Dritter.

(2) Die künftig zu bildenden Länder stellen Studentenwer
ken Zuschüsse nach Maßgabe des jeweiligen Landeshaushal
tes zur Verfügung. Das jeweilige Land erstattet den Studen-


